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Rechtsgebiete

Freiwillige Gerichtsbarkeit → Registersachen

Leitsatz

Ist dem Grundbuchamt die Berechtigung zur Vertretung einer ausländischen juristischen Person

nachzuweisen, von der eine Löschungsbewilligung abgegeben wird, kann die Bescheinigung nach § 32

GBO  nicht von einem ausländischen Notar und nicht unter Bezugnahme auf nicht näher bezeichnete

Unterlagen erfolgen.

Ist eine Löschungsbewilligung auch von einem Prokuristen einer deutschen Zweigniederlassung

namens einer ausländischen Zweigniederlassung eines britischen Unternehmens abgegeben, so genügt

eine Bescheinigung des deutschen Notars über die dem deutschen Handelsregister entnommene Stellung

des Handelnden als Prokurist nicht zum Nachweis der Vertretungsbefugnis, da das britische Recht keine

Prokura kennt.
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